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► Nr.  VO/2013/00811
öffentlich

Lübeck, 22.08.2013
Vorlage

Bereiche:
5.691 - Lübeck Port Authority

Bearbeitung: Michael Siemensen (E-Mail: michael.siemensen@luebeck.de Telefon: 122-6928)

Schaffung einer LNG-Infrastruktur im Lübecker Hafen zur 
Betankung von Schiffen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

04.09.2013 Senat Nichtöffentlich zur Vorberatung
16.09.2013 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
17.09.2013 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Vorberatung

24.09.2013 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.09.2013 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Genehmigungsplanung für ein Small Scale LNG-

Terminal im Lübecker Hafen zu erstellen und eine Anlagengenehmigung zum Bau und 

Betrieb gem. BImSchG zu beantragen.

 
Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG)
Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)

zustimmend – die Anmerkungen und 
Beiträge wurden eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Eine Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, 
weil deren Belange nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist: X neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
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Begründung:

Ab dem 01.01.2015 müssen die in den SECA-Gebieten, dazu gehören auch die Nord- und 

die Ostsee, verkehrenden Schiffe den neuen Schwefelgrenzwert von 0,1% einhalten. Der 

Einsatz von sauberem Schiffsdiesel als eine Option ist verhältnismäßig teuer und wird 

zwangsläufig die Transportkosten erhöhen. Der alternative Schiffsbrennstoff ist 

Flüssigerdgas (LNG = liquefied natural gas). LNG erscheint derzeit als die 

zukunftsträchtigste Möglichkeit, sämtliche bestehenden und noch zu erwartenden 

Schiffsemissionsregulierungen zu lösen und eine wirtschaftlich rentierliche Schifffahrt bzgl. 

der Transportkosten zu betreiben. Neubauten für die Ostsee werden daher verstärkt auf LNG 

als Schiffsbrennstoff angewiesen sein.

Die Möglichkeit, Filtersysteme (sog. Scrubber) einzusetzen, birgt Risiken, da der Betrieb zum 

einen teurer und zum anderen technisch für den Schiffsbetrieb noch nicht ausgereift ist und 

nur Schwefelanteile, aber nicht die restlichen Emissionsparameter eliminiert werden. Ein 

Scrubber stellt somit nur eine Übergangslösung dar.

Ein ausführlicher Sachstandsbericht zur Schaffung einer LNG-Infrastruktur im Lübecker 

Hafen mit der Begründung zur Einleitung des nächsten Planungsschrittes ist als Anlage 2 

beigefügt. Hierin sind auch die einzelnen erforderlichen Arbeitsschritte zur Realisierung als 

Handlungsempfehlung aufgeführt. In der Anlage 3 ist die LNG-Potenzialanalyse für den 

Lübecker Hafen dargestellt und in Anlage 4 das Ergebnis zur Suche eines geeigneten 

Standorts für eine LNG-Anlage. Der am Besten geeignete Standort am Lehmannkai III steht 

aufgrund der hafenstrategischen Planungen der Fa. Lehmann KG nicht zur Verfügung. Die 

durch den Flächenbedarf für eine LNG-Tankanlage resultierende hafenbetriebliche 

Einschränkung ist zu groß. 

LPA, SWL und LHG empfehlen aufgrund der in den Anlagen genannten Gründe das Projekt 

bis zum Vorliegen einer Genehmigung für den Bau und den Betrieb einer Small Scale LNG-

Anlage im Lübecker Hafen für den Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a voranzutreiben: 

Für den sofortigen Beginn der Genehmigungsplanung sind die zeitlichen Abhängigkeiten mit 

einer voraussichtlichen Planungs- und Genehmigungsdauer inkl. Bauphase von ca. 3 Jahre 

(somit früheste Fertigstellung der Anlage Ende 2016) ausschlaggebend. Damit ist 

sichergestellt, dass, falls sich die Reedereien für eine Umrüstung (eher unwahrscheinlich) 

oder den Neubau eines Schiffes (Zeitbedarf ca. 2 Jahre) ab Ende 2014 entscheiden, mit der 

Infahrtstellung des Schiffes auch eine gesicherte LNG-Versorgung für Ende 2016 

gewährleistet wird. Eine Bestellung neuer Schiffe mit LNG-Antrieb, die die Lübecker Häfen 

anlaufen, ist zur Zeit von den befragten Reedern für die nahe Zukunft nicht vorgesehen, in 
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einem Jahr jedoch nicht ausgeschlossen. Diese Zeit muss jetzt genutzt werden, die 

Planungen zu erstellen und die Genehmigungen zu erwirken.

Außerdem sind die strategisch bedeutenden Zusammenhänge für den Lübecker Hafen 

anzuführen. Zusätzlich ist auf die derzeit bestehenden fördertechnischen Möglichkeiten 

hinzuweisen, hiernach kann nur die Hansestadt Lübeck als Antragsteller uneingeschränkt 

gefördert werden. Die Genehmigung ist auf beliebige Betreiber später übertragbar. 

Die entstehenden Kosten zur Erwirkung einer Genehmigung wären von der Hansestadt 

Lübeck  vorzufinanzieren. Die Teile der Planung der erforderlichen Infrastruktur werden von 

der LHG nach Fertigstellung der Anlage über den bestehenden Nutzungsvertrag refinanziert. 

Eine Refinanzierung der Planung der Anlage wird über das zukünftige Betreibermodell 

geregelt. 

Anhand ausgewählter Zeitungsartikel gibt Anlage 5 einen Überblick über die LNG-

Entwicklung im Nord- und Ostseeraum.

 
Anlagen:

Formblatt bzgl. der finanziellen Auswirkungen – Anlage 1

Sachstandsbericht zur Schaffung einer LNG-Infrastruktur im Lübecker Hafen zur Betankung 
von Schiffen – Anlage 2

LNG-Potenzialanalyse für den Lübecker Hafen – Anlage 3

Suche eines geeigneten Standorts für eine LNG-Anlage – Anlage 4

Ausgewählte Zeitungsartikel und Meldungen – Anlage 5

 

Senator/in F. - P.  Boden
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Anlage 1

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV

    (Bei investiven Maßnahmen ist ggf. zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

finanzielle 

Auswirkungen in € 2013 2014 2015 2016

Einzahlungen

Auszahlungen 100.000,00 150.000,00 100.000,00

Erträge

Aufwendungen 100.000,00 150.000,00 100.000,00

davon:

Gesamtauswirkung

Ergebnisplan

0,00

2013
Finanzplan Ergebnisplan für die 

Gesamtlaufzeit

Finanzplan Ergebnisplan

Mittel veranschlagt ja ja

investive Mittel freigegeben

Haushaltsbelastend ja ja ja ja

Haushaltsentlastend                           nein nein nein nein

Haushaltsneutral  nein nein nein nein

Haushaltsjahr Ergebnisplan Finanzplan

2013
Bezifferung Bezeichnung Betrag (€) Betrag (€)

(Minder)

Einzahlungen:

(Mehr)

Einzahlungen:

(Minder)

Auszahlungen:

552001.000.7431002 Wasser und Hafen, 

Auszahlungen 

Bodenuntersuchungen 

Gutachten

100.000,00

(Mehr)

Auszahlungen:

Saldo Finanzplan 100.000,00

(Minder)

Erträge:

(Mehr)

Erträge:

(Minder)

Aufwendungen:

552001.000.5431002 Wasser und Hafen, 

Aufwendungen 

Bodenuntersuchungen 

Gutachten

100.000,00

(Mehr)

Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan 100.000,00

Produktsachkonten
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Anlage 2  

 

Sachstandsbericht zur Schaffung einer LNG-Infrastruktur 

im Lübecker Hafen zur Betankung von Schiffen 

 

Gliederung 

1 Einleitung 

2 Hintergrund 

3 LNG-Potenzialanalyse Lübecker Hafen 

4 Standortsuche 

5 Anlagenkonzept und Baukosten 

6 Zeitplanung und Förderung  

7 Zusammenfassung und Ausblick 

8 Handlungsempfehlungen  

 

 

1 Einleitung 

 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat am 29.03.2012 unter TOP 8.3, Drs. Nr. 733 den 

Bericht der Lübeck Port Authority zum „Einsatz von Flüssiggas (LNG) für den Schiffsverkehr 

in Lübecker Hafen“ (Drucksache Nr. 673) zur Kenntnis genommen.  

 

Seitens der Fraktion Bürger für Lübeck wurde hierzu in der Drs. Nr. 733 beantragt: 

„Der Bürgermeister möge wie folgt umsetzen: 

- LPA Teilnahme an / Initiierung von Arbeitsgruppen zur Entwicklung einer 

Infrastruktur für die Betankung von Schiffen mit LNG (liquefied natural gas); 

- frühzeitiges Aufzeigen von Maßnahmen zur Schaffung der erforderlichen 

Infrastruktur; 

- Ausloten und Abschließen von Geschäftsverträgen mit Gas-Lieferanten; 

- Zusage einer rechtzeitigen (vor 2015) Versorgungssicherheit an die Reeder.“ 

 

Zu diesem Antrag wurde seitens BM P. Reinhardt beantragt, den Sachverhalt an die 

Aufsichtsräte von Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG) und von der Stadtwerke Lübeck 

GmbH (SWL) zu überweisen. Die Überweisung wurde mehrheitlich beschlossen. Der 

Aufsichtrat der LHG und der Aufsichtsrat der SWL haben sich zum Thema LNG 

grundsätzlich positiv bekannt.  
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Obwohl zum Schiffsbrennstoff LNG derzeit viele meist. international zusammengesetzte 

Arbeitsgruppen an diversen Themen (genehmigungstechnische Grundlagen, LNG-Risiko, 

Bunkervorgang, Schiffs- und Motorentechnik etc.) arbeiten, erschien es für die konkreten 

Belange des Lübecker Hafens vordringlich, das Thema LNG lokal zu betrachten und zu 

entwickeln. Deshalb haben die SWL und die LHG eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der 

LPA zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit und der wirtschaftlichen Randbedingungen 

eines Small Scale LNG-Terminals für den Lübecker Hafen einberufen. Da das LNG-Thema 

grundsätzlich den Ausbau der Hafeninfrastruktur und in diesem Zusammenhang 

gesamtstädtische Entwicklungsfragen und fördertechnische Fragen behandelt, hat die LPA 

die federführende Rolle bei der Organisation und Bearbeitung übernommen. Im Zeitraum 

von August 2012 bis Juni 2013 wurde in der Regel einmal wöchentlich eine 

Arbeitsgruppensitzung durchgeführt. Zudem wurde eine monatlich stattfindende LNG-

Projektgruppe eingerichtet. Teilnehmer waren die LPA, SWL, LHG, Fa. Lehmann KG, TT-

Line, Finnlines, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN), 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie SH (MWAUT), Wasser- und 

Schifffahrtsamt Lübeck (WSA), Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

SH (LLUR), Beteiligungscontrolling der Hansestadt Lübeck, Industrie- und Handelskammer 

zu Lübeck sowie Wirtschaftsförderung Lübeck. An den Sitzungen haben auch regelmäßig 

Gäste teilgenommen, wie z. B. Vertreter der Hafenbehörden Oslo und Trelleborg, 

Sachverständige, Planer und Experten.  

 

Die LPA, die LHG und die SWL erwarten unterschiedliche positive Effekte durch das 

Errichten und Betreiben einer solchen LNG-Anlage. Die LPA sieht die Möglichkeit, durch 

eine LNG-Betankungsanlage die bestehende Hafeninfrastruktur zukunftsweisend zu 

ergänzen und den Hafen nachhaltig weiter zu entwickeln. Die LHG sieht die möglichen 

positiven Vermarktungseffekte sowie die Erweiterung des Dienstleistungsangebots des 

Lübecker Hafens. Die SWL möchten durch Einspeisung ins städtische Erdgasnetz aus dem 

LNG-Tank den Spitzenbedarf (sog. Peaks) an einzelnen Wintertagen wirtschaftlicher 

abdecken und durch den Verkauf von LNG einen neuen zukünftigen Wachstumsmarkt eines 

alternativen Energieträgers erschließen. 

 

 

2 Hintergrund 

 

Aufgrund der durch die EU festgelegten MARPOL Annex VI Regelungen dürfen in den sog. 

SECA-Zonen (Sulphur Emission Control Area) (u.a. Nord- und Ostsee) ab 2015 nur noch 
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sehr begrenzte Schwefelemissionen (von bisher 1% auf 0,1% reduziert) durch den 

Schiffsbetrieb/-verkehr freigesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 – Übersichtsplan über bestehende (grün) und geplante (orange) SECA-Gebiete 

 

Diese Grenzwerte sind mit den derzeit als Schiffsbrennstoff zum Einsatz kommenden 

Schwerölen nicht zu erreichen. Es müssen ab 2015 entweder saubere Dieselkraftstoffe 

(MGO), aufwendige Abgas-Filtersysteme (Scrubber) oder alternative Schiffsbrennstoffe zum 

Einsatz kommen. Der alternative Schiffsbrennstoff ist Flüssigerdgas (LNG = liquefied natural 

gas). Dieser Schiffsbrennstoff erscheint derzeit als die zukunftsträchtigste Möglichkeit 

sämtliche bestehenden und noch zu erwartenden Schiffsemissionsregulierungen zu lösen 

und eine wirtschaftlich rentierliche Schifffahrt bzgl. Transportkosten zu betreiben. LNG 

minimiert neben Schwefel auch die Emissionen von Feinstaub, Russ, CO2 und NOX.  

 

Die schon seit längerem bestehende Regelung zur Schwefelreduzierung auf 0,1 % wurde 

kürzlich durch eine Entscheidung des EU-Parlaments nochmals bestätigt, so dass allen 

Hoffnungen insbesondere der Reeder auf die Einführung einer Aufschubfrist oder 

Karenzregelung eine Absage erteilt wurde. Die Festlegungen sind somit von allen EU-

Staaten zum 01.01.2015 verbindlich in nationales Recht umzusetzen, wenngleich die Reeder 

diese Regulierung für wirtschaftlich nicht tragbar halten. 

 

Mit der bestehenden o. g. Regulierung ist der NOX-Grenzwert bereits für Schiffsneubauten 

ab 2011 reguliert bzw. ab 2016 noch deutlich strenger reguliert. In den nächsten 6 bis 7 

Jahren ist zu erwarten, dass auch für Schiffe im Bestand drastische Emissionsregulierungen 
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vom Gesetzgeber verabschiedet werden. Der Schiffsbrennstoff LNG ist als einziger in der 

Lage alle emissionsregulierten Parameter abzudecken. 

 

Vorreiter in der Anwendung und Umsetzung von LNG als Schiffsbrennstoff ist Norwegen. 

Zudem wurde kürzlich das erste Schiff im Linienverkehr, die „Viking Grace“ der Reederei 

Viking-Line auf der Route Stockholm – Turku in Dienst gestellt. Die LNG-Betankung erfolgt 

per Bunkerbarge im Stockholmer Hafen. Zudem laufen konkrete Planungen zwischen 

Rostock und Gedser (Reederei Scandlines) und zwischen Hirtshals und Stavanger/Bergen 

sowie Hirthals und Langesund LNG betriebene Fährschiffe einzusetzen (siehe Anlage 5). In 

Brunsbüttel und in Hamburg wird aktiv an einer LNG-Versorgung von Schiffen gearbeitet. In 

Swinemünde wird derzeit ein Import-Terminal gebaut, welches jedoch primär zur 

Energieversorgung des Landes Polen dienen soll. Die anderen Ostseeanrainer, wie Finnland 

und die baltischen Staaten sind ebenfalls aktiv mit dem Thema LNG zur 

Schiffsbrennstoffversorgung beschäftigt.  

 

Da aktuell noch die rechtlichen Grundlagen und Vorgaben zum Thema „LNG“ sehr 

lückenhaft sind, besteht die Erforderlichkeit EU-weit einheitlich rechtliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieses gilt insbesondere für den Bunkerprozess und den 

Betrieb der Schiffe mit LNG, da für den Transport und die Lagerung von LNG die 

gesetzlichen Vorgaben ausreichend sind. Das erfolgt derzeit über andere Arbeitsgruppen.  

 

Im Rahmen der Ausarbeitung eines LNG-Konzeptes für den Lübecker Hafen wurden zwei 

Master Thesen von Studenten der Hochschule Wismar, Fakultät für Ingenieurwissenschaften 

- Bereich Seefahrt, erstellt. Die LPA betreute die Master Thesis, die sich mit der Suche eines 

geeigneten Standorts und der Dimensionierung der Anlagengröße beschäftigte. Die 

Stadtwerke betreute die Master Thesis, die sich mit der Anlagentechnik und 

Anlagenwirtschaftlichkeit auseinandersetzte. Die Ergebnisse sind in die nachfolgenden 

Darstellungen eingeflossen. 

 

 

3 LNG-Potenzialanalyse Lübecker Hafen 

 

Entscheidend für die Planung eines Small Scale LNG-Terminals ist die zu berücksichtigende 

Kapazität bzw. Lagermenge an LNG. Sie bestimmt die Anlagengröße und somit den 

Platzbedarf, die resultierenden sicherheitstechnischen Belange sowie das 

Umschlagskonzept. 
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Bei der LPA wurden zum Thema „LNG-Potenzialabschätzung für die Linienschifffahrt (Short 

Sea Shipping)“ drei Lösungsansätze bearbeitet. Details sind in der Anlage 3 dargestellt. Im 

Ergebnis ist festzuhalten, dass alle drei Ansätze zu vergleichbaren Größenordnungen 

kommen. Somit lässt sich ein stufenweise anwachsendes LNG-Potenzial pro Woche von rd. 

700 m³ ab dem Jahr 2015 bis rd. 4.200 m³ für das Jahr 2030 benennen. 

 

Anhand der prognostizierten LNG-Durchsätze ergibt sich für den Vollausbau (6.000 m³ 

Lagervolumen LNG) ein Flächenbedarf für ein LNG-Terminal von rd. 1 ha zzgl. eines 

Sicherheitsbereichs, der im Rahmen der weiteren Anlagenplanung zu spezifizieren ist.  

 

Wahrscheinlich wird es neben der Linien-Seeschifffahrt zukünftig zahlreiche andere 

Nutzungsmöglichkeiten für LNG geben. Hierbei sind der ÖPNV (Busse und Priwallfähre), 

andere Seeschiffe, die Binnenschifffahrt, die sog. weiße Flotte, Umschlaggeräte im Hafen, 

Speditionen oder gewerbliche Betriebe mit hohem Energiebedarf etc. zu nennen. Eine 

Versorgung von anderen Hafenstandorten und der dort platzierten Kreuzfahrt kommt auch in 

Betracht. Eine LNG-Potenzialanalyse für diese Bereiche wurde derzeit nicht erstellt, kann 

aber grundsätzlich neben dem Peak-Shaving für das städtische Gasnetz von relevanter 

Bedeutung sein. 

 

Neben dem ermittelten Flächenbedarf für eine LNG Tankanlage und im Hinblick auf eine 

flexible Anlagennutzung muss die LNG-Anlage folgendes Anforderungsprofil bzw. 

Eigenschaften für die nachfolgende Standortsuche besitzen: 

 

1. Befüllung der Anlage über die Wasserseite mittels Tankschiff; 

2. Befüllung der Anlage über die Landseite mittels Tankwagen; 

3. Befüllung der Anlage über die Landseite mittels Bahn-Kesselwagen (optional); 

4. Betankung von Fährschiffen über die Wasserseite mittels Bunkerbarge oder 

ähnliches; 

5. Betankung von Fährschiffen über die Landseite mittels Tankwagen oder 

Tankcontainer; 

6. Einspeisung von regasifiziertem LNG mittels Verdampfung in das städtische Gasnetz 

zwecks sog. „Peak Shaving“. 

 

Die Versorgung der LNG-Tankanlage muss mittelfristig aufgrund betriebswirtschaftlicher 

Zwänge durch LNG-Tanker vorgenommen werden. Somit muss am Standort der LNG-

Tankanlage eine Anlegemöglichkeit für diese Tanker vorhanden sein. 
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4 Standortsuche 

 

Die Standortsuche für ein LNG-Terminal in Lübeck gestaltet sich im Abgleich zu anderen 

Hafenstädten wie Hamburg oder Rostock eher schwierig, da Lübeck keine Hafenbereiche für 

den klassischen Flüssigbrennstoffumschlag und keinen Tankschiffhafen besitzt. Im Rahmen 

der Standortsuche wurden im Bereich der Trave 23 potenzielle Flächen ermittelt.  

 

Anhand von Ausschluss- und Auswahlkriterien (Bewertungskriterien) wurden zwei primäre 

Standorte gefunden. Hierbei handelt es sich um einen Bereich am Lehmannkai III und um 

einen Bereich am Anleger 8/8a am Skandinavienkai. Eine detaillierte Zusammenstellung der 

Standortermittlung ist aus der Anlage 4 zu entnehmen. 

 

 

5 Anlagenkonzept und Baukosten 

 

Anhand des Ideallayouts (100 m x 100 m = 1 ha) wurde ein spezifisches Anlagenkonzept für 

den Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen 

Ingenieurbüro erstellt. Das Konzept ist auch grundsätzlich auf den Standort am Lehmannkai 

III mit Anpassungen übertragbar. Die Standortwahl erfolgte aufgrund der derzeit ungeklärten 

geplanten Doppelnutzung von vorhandenen Anlegerkapazitäten und aufgrund der 

unmittelbaren Nähe zu den voraussichtlichen Hauptabnehmern aus der Seeschifffahrt 

(Skandinavienkai als größtes Lübecker Terminal). Als weiteres Argument ist die Entfernung 

von der 16 bar Gasleitung der Stadtwerke zu berücksichtigen (Skandinavienkai = 600m; 

Lehmannkai 3 = 1.800m). Zudem geht durch die gewählte Anlagenanordnung in der 

vorhandenen Hafenböschung am Skandinavienkai keine Hafenumschlagsfläche verloren. 

 

Anhand des prognostizierten LNG-Potenzials für den Lübecker Hafen wurde ein stufenweise 

erweiterbares Anlagenkonzept ausgearbeitet. Derzeit marktüblich und dem Stand der Technik 

entsprechend sollen zylindrische Vakuumtanks mit einer Standardgröße von 1.000 m³ 

Fassungsvermögen (Maße: 100 m x 6 m) zum Einsatz kommen. Die Anlage ist anhand dieser 

Tankbehälter modular auf die jeweiligen Bedürfnisse und Entwicklung flexibel anpass- und 

erweiterbar. In die Böschung am Skandinavienkai besteht gem. Konzeptskizze die Möglichkeit 

insgesamt mind. 6.000 m³ Tankvolumen anzuordnen (siehe Abb. 2 und 3). 
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 Abb. 2 – Übersichtsplan Vollausbau Small Scale LNG-Terminal (max. Tankvolumen 

6.000 m³) am Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 – Visualisierung Vollausbau Small Scale LNG-Terminal (max. Tankvolumen 

6.000 m³) am Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a  

 

Die modulare Entwicklung der LNG-Tankanlage ist auf Basis des LNG-Potenzials zeitlich wie 

monetär anhand der Tabelle 2 skizziert. Die erforderliche Infrastruktur in der Böschung 

(Flächenvorbereitung) und die Erweiterung des Tankvolumens können jeweils in 

Ausbaustufen bedarfsorientiert erfolgen. 
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Tab. 2 – Gesamt-Investitionsrahmen für den Bau der Infrastruktur sowie für die 

Anlagentechnik (ohne Grundstücks- und Betreiberkosten) 

 

Die erste Ausbaustufe mit einem Tankvolumen von 1.000 m³ und der Verdampfereinheit zur 

Einspeisung ins städtische Gasnetz würde für den Standort Skandinavienkai somit rd. 7,5 

Mio. € kosten (siehe Abb. 4 und 5). Diese Summe steht unter dem Vorbehalt, dass aus 

sicherheitstechnischen Erwägungen ein eigener Gefahrgutliegeplatz für den LNG-Tanker 

erforderlich ist. Sollte in Abstimmung mit dem Gutachter und Planer sowie der 

Genehmigungsbehörde LLUR und dem Wirtschaftsministerium MWAUT eine Mitnutzung des 

vorhandenen Anleger 8 möglich sein, könnten sich diese Kosten um ca. 1,5 Mio. € reduzieren. 

Im weiteren Projektverlauf wird sich entscheiden, ob das Land Schleswig-Holstein hierfür die 

Hafenverordnung des Landes Schleswig-Holstein (HafVO SH), §19 (3), anpassen muss.  
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Abb. 4 - Übersichtsplan zur ersten Ausbaustufe des Small Scale LNG-Terminals 

(Tankvolumen 1.000 m³) am Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 - Visualisierung zur ersten Ausbaustufe des Small Scale LNG-Terminals 

(Tankvolumen 1.000 m³) am Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a  
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6 Zeitplanung und Förderung  

 

Im Hinblick auf die nächste Emissionsregulierungsstufe (01.01.2015) sind unmittelbar 

weitere Planungsschritte zu veranlassen, wenn die Möglichkeit einer LNG-Betankung im 

Lübecker Hafen zeitnah vorgehalten werden soll. Für die erforderlichen gutachterlichen und 

ingenieurplanerischen Bearbeitungen sind rd. 9 Monate und für die 

Genehmigungsbearbeitung mit öffentlicher Beteiligung mindestens 6 Monate zu 

berücksichtigen, so dass frühestens mit einer Anlagengenehmigung Mitte 2015 zu rechnen 

wäre. Für die Bauauschreibung und Baudurchführung ist mindestens 1,5 Jahr zu kalkulieren, 

so dass vorbehaltlich der kontinuierlichen Fortführung der weiteren Schritte die Anlage Ende 

2016 nach etwa knapp 3 Jahren in Betrieb gehen könnte. 

 

Zudem müssen Fördermöglichkeiten für Hafenstädte und Reedereien verbindlich zugesagt 

werden, um den Einsatz von LNG initiieren und in Anbetracht der derzeit vorliegenden 

wirtschaftlichen Verhältnisse gewährleisten zu können. In diesem Zusammenhang hat die 

EU beschlossen, dass alle wichtigen TEN-T Häfen (Trans-European Transport Network oder 

Transeuropäisches Verkehrsnetz – der Hafen Lübeck gehört dazu) in Europa spätestens bis 

2020 eine entsprechende Infrastruktur für die Versorgung von LNG-betriebenen Schiffen 

vorhalten müssen. Für diesen Plan der EU, saubere Brennstoffe einzusetzen, sollen 

insgesamt 2,1 Milliarden € als Fördermittel bereit gestellt werden, um eine LNG-

Bunkerlogistik für die Schifffahrt aufzubauen. Hierzu arbeitet die EU konkret an einem 

entsprechenden Förderprogramm (Modalitäten und Förderquoten sollen laut Auskunft des 

Hanse-Office Brüssel im August 2013 veröffentlicht werden). Derzeit gilt, dass derjenige, der 

zu erst kommt, am schnellsten mit hoher Unterstützung rechnen kann. Voraussetzung zur 

Förderung ist eine Einstufung als TEN-T Hafen und die Einhaltung der derzeit in Bearbeitung 

befindlichen Gesetze und Standards, die 2014 verfügbar sein sollen. 

 

Zudem erscheinen weitere Fördermöglichkeiten über andere Förderprogramme, wie EFRE 

(auch EU) oder GRW möglich. Denkbar sind auch Kombinationen aus den drei 

Förderprogrammen, z.B. eine Förderung im Rahmen des EU-Förderprogramms EFRE 

(Förderquote max. 50%) und TEN-T (max. 20%) oder ein EU-Förderprogramm mit dem 

GRW-Förderprogramm (max. 50%) des Landes Schleswig-Holstein. Jedoch kann nach 

derzeitigem Kenntnisstand nur ein EU-Fördertopf (entweder EFRE oder TEN-T) zur 

Förderung herangezogen werden. Eine Förderquote von 50 – 70 % erscheint derzeit 

erreichbar. Die Fa. Linde hat kürzlich für die Errichtung eines kleinen Import-LNG-Terminals 

(Kapazität: 30.000 m³) in der Nähe von Göteborg rd. 34,3 Mio. € Fördergelder im Rahmen 

des Projekts „Motorways of the Sea (Förderprogramm Marco Polo)“ erhalten (siehe 

Zeitungsartikel in Anlage 5). 
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Ohne finanzielle Förderungsmöglichkeiten ist eine wirtschaftliche Realisierung eher 

unwahrscheinlich. Mit den genannten Förderquoten kann seitens der SWL eine 

Wirtschaftlichkeit für das Aufstellen und Betreiben einer solchen LNG-Anlage wahrscheinlich 

dargestellt werden.  

 

 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Ab dem 01.01.2015 müssen die in der Ostsee verkehrenden Schiffe den neuen 

Schwefelgrenzwert einhalten.  

 

Die Einführung von LNG als Schiffsbrennstoff ist für den Bereich Short Sea Shipping 

prädestiniert, da diese Schiffe sich zu 100% in den festgelegten SECA-Gebieten aufhalten. 

Derzeit sind die Umschlagszahlen und somit die wirtschaftlichen Begleitumstände für die 

Reeder auf der Ostsee eher schlecht, so dass die zur Umrüstung auf LNG bzw. zum Neubau 

von Schiffen erforderlichen Investitionen auf Seiten der in Lübeck operierenden Reeder aus 

wirtschaftlichen und technischen Gründen noch nicht initiiert wurden.  

 

Die Reedereien, die Schiffe auf der Ostsee betreiben, müssen ab 01.01.2015 die 

Emissionsregulierungen befolgen und ihren Betrieb entsprechend umstellen. Mit MGO als 

Brennstoff (quasi entschwefelter Schiffsdiesel) steigen die Brennstoffkosten um mind. 30% 

an – aufgrund der dann rasant wachsenden Nachfrage wahrscheinlich noch deutlich höher. 

Somit werden zwangsläufig die Transporte mehr kosten und die Umschlagszahlen evtl. 

sinken. Die Möglichkeit Filtersysteme (Scrubber) einzusetzen, birgt Risiken, da der Betrieb 

zum einen teurer und zum anderen technisch für den Schiffsbetrieb noch nicht ausgereift ist 

und nur Schwefelanteile aber nicht die restlichen Emissionsparameter eliminiert werden. Ein 

Scrubber stellt somit nur eine Übergangslösung dar. 

 

Vorteile einer LNG-Tankanlage für den Lübecker Hafen 

 

- LNG kann als Alternative deutlich günstiger als MGO angeboten werden.  

- Die Lübecker Hafeninfrastruktur wird zukunftsgerichtet ausgebaut und erweitert und in 

der Position als Bestandteil des TEN-T Netzes gestärkt. 

- Den betreffenden Reedereien wird durch die Lübecker Initiative bzgl. die Entwicklung 

einer LNG-Tankanlage der Rücken gestärkt und Sicherheit gegeben. Der 

Schiffsbrennstoff LNG ist in Lübeck aus erster Hand verfügbar. 
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- Die rechtzeitige Entscheidung für LNG sichert die Versorgung ab 2016 und kann somit 

Kunden und Ladungsvolumen halten bzw. evtl. ausweiten. 

- Für die Vorsorgung der LNG-Tankanlage im Lübecker Hafen wäre neben Schiene und 

Seewasserstraße der Elbe-Lübeck-Kanal als alternative Schiffsroute sinnvoll. Es 

könnten Transportkosten gespart werden. 

- Die Auslastung der Anlage ist nicht wie in anderen Hafenstandorten nur über die 

Schifffahrt abgedeckt, sondern durch das sog. Peak-Shaving der SWL gestützt. Mit 

einer LNG-Tankanlage erzielt die SWL wirtschaftliche wie betriebliche Vorteile.  

- Die Investition in eine LNG-Anlage wird nicht unerheblich gefördert.   

- Der Einsatz von LNG führt zur Reduzierung der Umweltverschmutzung und ist ein 

wichtiger Meilenstein für eine nachhaltige Hafenwirtschaft. LNG kann als einziger 

alternativer Schiffsbrennstoff alle zu erwartenden und bereits bestehenden 

Schiffsemissionsregulierungen einhalten. Die Luftqualität und die NOx-Bilanzierung im 

Bereich der Hafenanlagen und um die Hafenanlagen werden sich spürbar verbessern.  

- Da LNG als alternativer Antriebsstoff derzeit neben der Schifffahrt zahlreiche weitere 

Potenzialfelder aufweist, wird eine LNG-Anlage im Lübecker Hafen die zukünftige 

wirtschaftliche Entwicklung der Stadt fördern und erleichtern. 

- Für das Kreuzfahrtgeschäft kann eine LNG-Tankanlage marktstrategische Vorteile 

bringen. 

- Neben der SWL als Betreiber der Anlage können grundsätzlich auch private Betreiber 

(Bomin-Linde oder Gasnor-Shell) zum Zuge kommen. 

 

Nachteile einer LNG-Tankanlage für den Lübecker Hafen 

 

- Übernahme des finanziellen Risikos für den Bau und den wirtschaftlichen Betrieb, 

insbesondere für die erste Ausbaustufe bei geringer Nachfrage.  

- Innerbetriebliche Einschränkungen im Hafen durch Sicherheitsauflagen beim 

Umschlag von LNG sind möglich. 

 

 

8 Handlungsempfehlung 

 

Die BImSchG-Anlagengenehmigung gilt 3 Jahre und ist standortbezogen, jedoch auf 

beliebige Betreiber übertragbar. Da für den Lübecker Hafen nur die Hansestadt Lübeck / 

LPA für die benannten Förderprogramme als Antragssteller uneingeschränkt gefördert wird, 

empfiehlt sich die LPA als federführender Projektträger. 
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Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des BImSchG beschränkt sich der 

Genehmigungsumfang in der 1. Ausbaustufe auf eine maximale Anlagenkapazität von 2.000 

m³. Für die Planungs- und Genehmigungsphase werden ca. 350.000 € Planungsmittel 

kalkuliert. Die Kosten schlüsseln sich wie folgt auf: 

 

 

 

 

 

 
350.000 

 
350.000  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 – Zusammenstellung der Planungsmittel für die Erarbeitung der 

Genehmigungsunterlagen inkl. Genehmigungsgebühren 

 

LPA, SWL und LHG empfehlen aufgrund der vorher benannten und nachfolgenden Gründe 

das Projekt bis zum Vorliegen einer Genehmigung für den Bau und den Betrieb einer Small 

Scale LNG-Anlage im Lübecker Hafen für den Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a 

voranzutreiben:  

 

Zum einen sind die zeitlichen Abhängigkeiten mit einer voraussichtlichen Planungs- und 

Genehmigungsdauer inkl. Bauphase von ca. 3 Jahre bis Ende 2016 zu nennen. Damit ist 

sichergestellt, dass falls sich die Reedereien bis Ende 2014 für eine Umrüstung oder den 

Neubau eines Schiffes (Zeitbedarf ca. 2 Jahre) entscheiden, mit der Infahrtstellung des 

Schiffes auch eine gesicherte LNG-Versorgung für Ende 2016 gewährleistet wird. Zum 

anderen sind die strategisch bedeutenden Zusammenhänge für den Lübecker Hafen 

anzuführen. Zusätzlich ist auf die derzeit bestehenden fördertechnischen Möglichkeiten 

hinzuweisen.  

 

Der alternative Standort am Lehmannkai III steht aufgrund der hafenstrategischen 

Planungen der Fa. Lehmann KG nicht zur Verfügung. Die durch den Flächenbedarf für eine 

LNG-Tankanlage resultierende hafenbetriebliche Einschränkung ist zu groß.  
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Die entstehenden Kosten zur Erwirkung einer Genehmigung wären von der Hansestadt 

Lübeck  vorzufinanzieren. Die Teile der Planung der erforderlichen Infrastruktur werden von 

der LHG nach Fertigstellung der Anlage über den bestehenden Nutzungsvertrag refinanziert. 

Eine Refinanzierung der Planung der Anlage wird über das zukünftige Betreibermodell 

geregelt.  

 

 

Die nächsten Schritte sind: 

I. Beauftragung der Planung und Stellung des Genehmigungsantrags für eine 

LNG-Tankanlage; 

II. Klärung der Fördermöglichkeiten sowie Beantragung von Fördermitteln; 

III. Prüfung und Festlegung des Betreibermodells; 

IV. Sobald die Refinanzierung sichergestellt ist, erfolgt die Haushaltsanmeldung 

der Baumaßnahme.  
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Anlage 3  

 

LNG-Potenzialanalyse für den Lübecker Hafen 

 

Entscheidend für die Planung eines Small Scale LNG-Terminals ist die zu berücksichtigende 

Kapazität bzw. Lagermenge. Sie bestimmt die Anlagengröße und somit den Platzbedarf, die 

resultierenden sicherheitstechnischen Belange sowie das Umschlagskonzept. Bei der LPA 

wurden zum Thema „LNG-Potenzialabschätzung für die Linienschifffahrt (Short Sea 

Shipping)“ drei Lösungsansätze bearbeitet.  

 

 

Ansatz 1 

 

Der Det Norske Veritas (DNV) hat eine Abschätzung zur weltweiten LNG-Nachfrage aus der 

Seeschifffahrt für 2020 auf der Prognose für Schiffsneubauten auch für den Raum Europa 

und Ostsee vorgenommen. Derzeit werden in dieser Region zwischen 0,07 bis 0,09 Mio. t 

LNG pro Jahr benötigt – vorwiegend in Norwegen. In 2020 soll der Bedarf an LNG auf 1,4 bis 

2,2 Mio. t pro Jahr anwachsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1 – Übersicht "bunker demand 2020" (Quelle DNV) 
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Für alle 139 dem Trans-European Transport Network (kurz: TEN-T) zugehörigen See- und 

Binnenhäfen errechnet sich daraus eine durchschnittliche Nachfrage auf Basis der 

Maximalprognose von 2,2 Mio. t pro Jahr von 43 t pro Tag. Würden nur die 20 wichtigsten 

TEN-T Häfen ein LNG-Terminal anbieten (Lübeck ist TEN-T Hafen) würden durchschnittlich 

dort 300 t LNG pro Tag abgerufen.   

 

Durch diese Annahmen lassen sich für 2012 bis 2020 über eine entsprechende 

Mittelwertbildung, eines unterstellten linearen Zuwachses sowie Umrechnung ein Bedarf an 

LNG für den Hafen Lübeck von 2.000 m³ pro Woche für 2020 bzw. 4.800 m³ pro Woche für 

2030 abschätzen (siehe Tab. 1). 

 

 Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4  

Jahr Minimum für 

139 

Hafenstädte 

[m³/Woche] 

Maximum für 

139 

Hafenstädte 

[m³/Woche] 

Minimum für 

20 

wichtigste 

Hafenstädte 

[m³/Woche] 

Maximum 

für 20 

wichtigste 

Hafenstädte 

[m³/Woche] 

Mittelwert 

[m³/Woche] 

2015 174 269 1.207 1.871 880 

2020 428 672 2.972 4.670 2.186 

2025 682 1.075 4.734 7.470 3.491 

2030 935 1.478 6.502 10.270 4.796 

 

Tab. 1 – Ergebnisse LNG-Potenzial auf Basis der Zahlen vom DNV 

 

 

Ansatz 2 

 

Anhand des derzeitigen Schiffsbrennstoffverbrauchs (z. B. Schweröl) und einer 

prognostizierten Steigerung des Schiffsbrennstoffverbrauchs (von 2007 bis 2020) von rd. 30 

% (Quelle IMO) wurden für die Strecken Travemünde-Helsinki und Travemünde-Trelleborg 

pro Schiffstour LNG-Verbräuche berechnet. Abgesehen davon, dass in den Häfen derzeit 

sowieso nur schwefelarmer Diesel gefahren werden darf, wurden für die weiteren 

Berechnungen ein mittlerer Schwerölverbrauch auf der Ostsee von rd. 75 t/d für ein RoPax- 

und RoRo-Schiff im Linienverkehr angenommen. Hieraus lässt sich ein mittlerer 

Schwerölverbrauch von knapp 3.000 l/h errechnen. Für die rd. 1.132 km von Travemünde 

nach Helsinki benötigt die Reederei Finnlines rd. 28,5 Stunden – demzufolge rd. 85.000 l 

Schweröl oder 75 l/km. Die Reederei TT-Line benötigt 8,5 Stunden Fahrtzeit für die 221 km 

zwischen Travemünde und Trelleborg. Daraus berechnen sich rd. 16.500 l Schweröl oder 
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auch 75 l/km. Durch Umrechnung mit Hilfe des spezifischen Gewichts von Schweröl, dem 

Energiewertvergleich pro kg zwischen LNG und Schweröl und dem Umrechnungsfaktor für 

Tonnen in m³ LNG lässt sich aus den ermittelten Werten ein LNG-Äquivalent in m³ zum 

benannten Schwerölverbrauch berechnen. 

 

Strecke Entfernung 

[km] 

Dauer [h] Verbrauch 

Schweröl 

[l] 

Äquivalent 

LNG [m³] 

Anzahl der 

Fahrten* 

LNG 

Potenzial 

[m³ pro 

Woche] 

Travemünde-

Helsinki 

1.132 28,5 85.000 160,5 2 321,0 

Travemünde-

Trelleborg 

221 8,5 16.500 31,1 13 404,3 

*derzeit fährt Finnlines im Rundkurs und nicht bestimmte Routen; TT-Line fährt derzeit 5 Tage mit 4 Abfahrten 

und 2 Tage mit 3 Abfahrten mit 2 Schiffen 

 

Tab. 2 – Übersicht LNG-Äquivalente zum Schwerölverbrauch 

 

Unter der Annahme, dass beim Szenario A - Minimum ab 2017 das erste Schiff LNG tanken 

möchte und alle 2 Jahre ein Schiff hinzukommt, ergibt sich anhand des Durchschnitts-

potenzials von 363 m³ LNG/Woche und einer prognostizierten Verbrauchssteigerung für 

Schiffsbrennstoff von rd. 30% ein Potenzial von rd. 2.500 m³ LNG/Woche für 2030. Für das 

Szenario B - Maximum, dass ab 2015 das erste Schiff LNG tankt und rd. alle 1,5 Jahre ein 

Schiff hinzukommt ergibt sich ein LNG Potenzial von rd. 5.000 m³/Woche (Tab. 3).   

 

 Szenario A Szenario B  

Jahr Anzahl 

Schiffe 

Minimum 

LNG-Bedarf 

Minimum 

inkl. 

Verbrauchs-

steigerung 

[m³/Woche] 

Anzahl 

Schiffe 

Maximum 

LNG-Bedarf 

Maximum 

inkl. 

Verbrauchs-

steigerung 

[m³/Woche] 

Mittelwert 

[m³/Woche] 

2015 0 0 1 547 273 

2020 2 977 4 1.954 1.466 

2025 3 1.466 6 2.932 2.199 

2030 5 2.443 10 4.886 3.664 

 

Tab. 3 – LNG-Potenzial anhand der Schwerölverbräuche 
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Unter der Annahme, dass von 2015 bis 2030 im Liniendienst minimal 5 Schiffe bzw. maximal 

10 Schiffe LNG tanken wollen, ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 1 ein mittlerer LNG-

Bedarf für das Jahr 2030 von rd. 3.700 m³ pro Woche für den Lübecker Hafen (Tab. 3). 

 

  

Ansatz 3 

 

Beim Ansatz 3 handelt es sich um die LNG-Potenzialabschätzung aus der zugehörigen 

Master Thesis. Hier wurden die in Lübeck im Linienverkehr agierenden RoPax- und RoRo-

Schiffe hinsichtlich Baujahr, Leistung, Anzahl der Fährfahrten, reine Fahrzeiten und die 

Hafenliegezeit gelistet und analysiert. Mit Hilfe der Liste, die die Jahresleistung der jeweiligen 

Schiffsmotoren in MW/h schätzt, wird über das Alter der Schiffe und die Annahme, dass 

Schiffe nach 10 Jahren Betriebszeit auf LNG umgestellt bzw. nach 30 Jahren durch neue 

LNG betriebene Schiffe ersetzt werden, der LNG-Bedarf in m³ pro Woche anhand der HL-

spezifischen Schiffsflotte hochgerechnet. Es wurden zwei Varianten unter Berücksichtigung 

des prognostizierten Wachstums beim Umschlagsvolumen berechnet. Die Variante X 

berücksichtigt das reale Wachstum im Lübecker Hafen der letzten 17 Jahre (1% pro Jahr). 

Die Variante Y den Ansatz des „Baltic Transport Outlook bis 2030“ aus dem Jahr 2011 

(BTO), der von 2,5% pro Jahr ausgeht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 – Übersicht zum LNG-Antriebspotenzial in Abhängigkeit der Schiffsalter 
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Angenommen wird, dass nach 10 Jahren Betriebszeit nur jedes 4. Schiff auf LNG 

umgerüstet sein soll, was als eher konservativer Ansatz beurteilt wird. So ergibt sich im 

Durchschnitt ein wöchentliches LNG-Potenzial für 2030 von 4.200 m³ (siehe Tab. 4) 

 

 Variante X Variante Y  

Jahr Wachstumsrate gem. 

Entwicklung wie in 

den letzten 17 

Jahren 

[m³/Woche] 

Wachstumsrate gem. 

Prognose der BTO 

(2011) 

[m³/Woche] 

Mittelwert 

[m³/Woche] 

2015 1.000 1.000 1.000 

2020 1.900 2.100 2.000 

2025 3.400 3.700 3.550 

2030 4.000 4.400 4.200 

 

Tab. 4 – LNG-Potenzial anhand der Lübecker Schiffsflotte 

 

  

Ergebnis der Ansätze 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass alle drei Ansätze zu vergleichbaren Größenordnungen 

kommen. Somit lässt sich ein stufenweise anwachsendes LNG-Potenzial von rd. 700 m³ im 

Jahr 2015 bis rd. 4.200 m³ pro Woche für das Jahr 2030 benennen. 

 

Anhand der prognostizierten LNG-Durchsätze ergibt sich ein Flächenbedarf für die Anlage 

von rd. 1 ha für den Vollausbau (6.000 m³ Lagervolumen LNG) zzgl. eines 

Sicherheitsbereichs, der im Rahmen der weiteren Anlagenplanung zu spezifizieren ist.  

 

Wahrscheinlich wird es neben der Linien-Seeschifffahrt zukünftig zahlreiche andere 

Nutzungsmöglichkeiten für LNG geben. Hierbei sind der ÖPNV (Busse und Priwallfähre), 

andere Seeschiffe, die Binnenschifffahrt, die sog. weiße Flotte, Umschlaggeräte im Hafen, 

Speditionen oder gewerbliche Betriebe mit hohem Energiebedarf etc. zu nennen. Eine 

Versorgung von anderen Hafenstandorten und der dort platzierten Kreuzfahrt kommt auch in 

Betracht. Eine LNG-Potenzialanalyse für diese Bereiche wurde derzeit nicht erstellt, kann 

aber grundsätzlich neben dem Peak-Shaving für das städtische Gasnetz von relevanter 

Bedeutung sein. 
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Anlage 4  

 

Suche eines geeigneten Standorts für eine LNG-Anlage 

 

Die Standortsuche in Lübeck gestaltet sich im Abgleich zu anderen Hafenstädten wie 

Hamburg oder Rostock eher schwierig, da Lübeck keine Hafenbereiche für den klassischen 

Flüssigbrennstoffumschlag besitzt (Stichwort: Tankschiffhafen). Im Rahmen der 

Standortsuche wurden anhand von diversen Suchkriterien (Suchraum stromabwärts der Eric-

Warburg-Brücke, Hoheitsgebiet der Hansestadt Lübeck, bestehende Terminalflächen und 

Kaianlagen, direkt am Traveufer gelegene Industriebrachen, potenzielle 

Hafenerweiterungsflächen gemäß geltendem Hafenentwicklungsplan unter Ausschluss von 

Naturschutzgebieten)  im Bereich der Trave 23 potenzielle Flächen ermittelt.  

 

Anhand von Ausschluss- und Auswahlkriterien (Bewertungskriterien) wurden die potenziellen 

Standorte bzgl. ihrer Eignung bewertet. Die Ausschlusskriterien sind einzuhaltende 

Abstandsempfehlungen zur Wohnbebauung und Gebäuden mit gewerblicher Nutzung sowie 

zum Schifffahrtsweg Trave bzw. anderer relevanter Einbauten z.B. eine 380 kV-

Hochspannungsleitung. Zudem können besondere Erfordernisse hinsichtlich der Abstände 

aufgrund der Anlagentechnik sowie die generelle Grundstücksverfügbarkeit 

Ausschlusswirkung haben. Vier Flächen sind aus letzterem Grund sofort entfallen.  

 

Als Auswahlkriterien wurden derzeit eine generelle Risikobewertung für grundsätzlich 

mögliche Standorte, das vorhandene Flächenpotenzial z. B. für evtl. Erweiterungen, die 

vorhandene Anlegerlänge bzw. vorhandene Anlegerinfrastruktur, die Entfernung vom 

städtischen Gasnetz sowie die voraussichtliche Genehmigungsdauer und die Zeit für eine 

bauliche Umsetzung angewendet. Die Auswahlkriterien „Herzustellende Infrastruktur“ 

(Kaianlage + Flächenherstellung, Baggerung etc) sowie der Bau der Gasleitung sind als 

Kriterium „Investitionskosten“ ermittelt, zusammengefasst und bewertet worden.  

 

In einem weiteren Schritt sind für die ermittelten Bewertungskriterien (Ausschluss- bzw. 

weiche Auswahlkriterien) Bezugsgrößen für die Ausschlusskriterien und ein Punkte- und 

Wichtungssystem für die sog. weichen Auswahlkriterien festgelegt worden. 

 

Für die Planung von LNG-Tankanlagen existieren in Deutschland keine vollständigen 

Handlungsanweisungen oder Gesetzesvorgaben. Für die Ermittlung einer 

Abstandsempfehlung im Rahmen der Standortsuche wurde von der Genehmigungsbehörde 
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eine von einem Sachverständigen angefertigte Gefährdungsbeurteilung für den chemischen 

Stoff LNG gefordert. 

 

Als Stoff ist LNG (reines Methan) grundsätzlich als ein brennbares Gas einzustufen, welches 

in Verbindung mit Luft bzw. Sauerstoff explosiv sein kann (Explosionsgruppe II A). Das LNG 

ist in seinem tiefkalten und flüssigen Aggregatzustand (-163 °C) abgesehen von den 

kryogenen Eigenschaften als ungefährlich zu bezeichnen. Gefährlich ist der schlagartige 

Übergang aus dem flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand unter atmosphärischen 

Bedingungen. Im Abgleich zum LPG (Propan/Butan) liegt jedoch eine deutlich niedrigere und 

somit ungefährlichere kritische Temperatur (-82,5 °C zu 96,8 °C/152,1 °C)  vor. 

 

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung wurde durch Ausbreitungsberechnungen anhand 

von diversen Unfall- und Leckage-Szenarien für eine LNG-Tankanlage eine 

Abstandsempfehlung zu Wohngebieten abgeleitet. Für die Landseite ergibt sich eine 

Abstandsempfehlung im Sinne der KAS-18 von 90 bis 120 m. Nach Bearbeitung einer 

konkreten Anlagenplanung und Berücksichtigung von Sicherheitsvorkehrungen gem. Stand 

der Technik können die resultierenden und konkreten Sicherheitsabstände für die eigentliche 

Anlage bestimmt werden. Diese können noch deutlich geringer als die 

Abstandsempfehlungen für die Standortsuche auf der Planungsebene sein. 

 

Der vom Gutachter empfohlene Abstand zu landseitigen Wohnbauten wurde von Seiten der 

LNG-Projektgruppe mit einem 10 m (+8%) Sicherheitsaufschlag versehen.  

 

Laut geltenden Vorgaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes Lübeck (WSA) ist zwischen 

dem Hauptfahrwasser und dem am Anleger liegenden Schiff ein Sicherheitsabstand von 

20,0 m und zu festen Einbauten wie Kaianlagen ein Abstand von 50,0 m für normale 

Fährschiffe/Schiffstypen einzuhalten. Für LNG-Tankschiffe ist laut den zuständigen 

Behörden (WSA und Hafenkapitän) dieser Sicherheitsabstand an das Gefahrgut „Flüssiggas“ 

anzupassen. Für die Standortbewertung wurde seitens der Hafenplanung dieser Wert vorerst 

verdoppelt und mit 40,0 m bzw. zu festen Einbauten mit 70,0 m Abstand gerechnet. 
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Tab. 1 – Übersicht nach Anwendung der Ausschlusskriterien (Rot hinterlegt) 

 

Nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleiben derzeit fünf potenzielle Standorte: 

BGS-Gelände auf der Teerhofsinsel, ehemaliges Klärwerksgelände auf der Herreninsel, 

Bereich am Schlutupkai II, Lehmannkai 3 sowie Skandinavienkai im Bereich Anleger 8/8a. 

Anhand der Tabelle 1 wird deutlich, dass die Fahrwassergeometrie der Trave maßgeblich 

zum Ausschluss zahlreicher potenzieller Standorte führt, insbesondere der von der LHG 

favorisierte Standort Skandinavienkai – Hillenberganleger konnte aus diesem Grund nicht 

weiter berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abstand 
zum Haupt-
fahrwasser 

Trave                 
[m] 

Abstand 
zum 

Wohngebiet             
[m] 

Abstand 
zum 

Mischgebiet              
[m] 

 
Nr.   Standort  70m 130m 130m 
1  Kohlenhofkai  30 5 35 
2  Ostpreußenkai  15 250 10 

3 
 Skandinavienkai – 
Hillenberganleger  60 150 420 

4 
 Skandinavienkai – zweiter 
Bauabschnitt   25 540 965 

5  Skandinavienkai – Anleger 8a  100 1.030 1.040 
6  Lehmannkai 3  190 430 830 
7  Schlutupkai II - West  570 230 170 
8  Seelandkai  55 520 370 
9  Herreninsel- Klärwerksgelände  110 440 370 
10  CTL - Cargo Terminal Lehmann  45 145 70 
11  Ölmühle/Schrotthandel  35 210 100 
12  Lehmannkai 1  25 100 120 
13  ehemals Kraftwerk Siems  40 210 270 
14  Teerhofinsel – BGS   180 1.410 1.360 
15  Teerhofinsel - Petroleumhafen  30 720 640 
16  Nordlandkai – Anleger 5  60 535 470 
17  Nordlandkai – Anleger 4  20 520 610 
18  Nordlandkai – Havemann  10 280 470 
19  Konstinkai  100 70 170 
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Das Ergebnis der Bewertung der weichen Auswahlkriterien für die verbliebenen Standorte 

ergibt sich wie folgt: 

  

Summe 
der 

Punkte   

Realisie-
rungsdauer           
Gen. - Bau 

Gesamt-
investitions-

kosten 
Infrastruktur           

[€] 

Risiko-
bewertung 

Vereinbar-      
keit mit 
Bestand 

Revier-
zeit 

  
Maximale 
Punktzahl 

90 
  10 40 20 15 5 

Nr. Standort    2015 15.000.000    
Angabe 2 - 2 5.290.000    

1 
Skandinavienkai - 
Anleger 8a 

50 
Punkte 4 26 12 3 5 
Angabe 5 - 4 1.900.000    

2 Lehmannkai 3 64 
Punkte 9 35 11 6 3 
Angabe 1 - 2 13.350.000    

3 
Schlutupkai II - 
West 28 

Punkte 3 4 10 8 3 
Angabe 1 - 2 14.817.500    

4 
Herreninsel - 
Klärwerksgelände 

24 
Punkte 3 1 8 10 2 
Angabe 1 - 2 8.860.000    

5 
Teerhofinsel - 
BGS 

37 
Punkte 3 16 7 10 1 

 

Tab. 2 – Übersicht Standortbewertung anhand der Auswahlkriterien  

 

  Summe 

Gesamt-
kosten 

Infrastruk-
tur 
[€] 

Gesamt 
Bagge-
rung [€] 

Dalben-
anleger              

[€] 

Flächen-
vorberei-
tung [€] 

Verlänge-
rung           

MOP 16        
[€] 

Rückbau 
von 

Bestand       
[€] 

Grund-
erwerb 

[€] 

Nr. Standort 40 15.000.000   2.500m²   1ha 

1 
Skandinavienkai – 
Anleger 8a 

26 5.290.000 - 1.500.000 3.100.000 
650.000 
(650 m) 

40.000 - 

2 Lehmannkai 3 35 1.900.000 - - 100.000 
1.780.000 
(1.780 m) 

20.000 - 

3 
Schlutupkai II - 
West 

4 13.350.000 8.415.000 2.500.000 275.000 
2.160.000 
(2.160 m) 

- - 

4 
Herreninsel - 
Klärwerksgelände 

1 14.817.500 10.562.500 2.500.000 275.000 
1.480.000 
(1.480 m) 

- - 

5 
Teerhofinsel – 
BGS  

16 8.860.000 5.415.000 2.500.000 275.000 
170.000 
(170 m) 

- 500.000 

 

Tab. 3 – Detailübersicht zum Auswahlkriterium Gesamtinvestitionskosten Infrastruktur 
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      wasserseitig landseitig 

  Summe 

Geometrie 
Fahrwasser 

Begegnungs-
regelung,        
-verbote 

Abstand zu 
Bestand 

Standort-
nachteil LNG-

Terminal 

Nr. Standort 20 5 5 5 5 

1 
Skandinavienkai -
Anleger 8a 

12 3 4 2 3 

2 Lehmannkai 3 11 3 4 2 2 

3 
Schlutupkai II - 
West 

10 3 3 2 2 

4 
Herreninsel - 
Klärwerksgelände 

8 2 2 2 2 

5 Teerhofinsel - BGS 7 2 1 3 1 

 

Tab. 4 – Detailübersicht zum Auswahlkriterium „Generelle standortbezogende 

Risikobewertung“ 

 

Nach wie vor gilt die Bewertung hinsichtlich der Wasserseite sowie zur 380kV-Leitung unter 

Vorbehalt, da noch kein gutachterlich belegter Wert für die einzuhaltenden 

Sicherheitsabstände vorliegt.   

 

Derzeit liegt der Lehmannkai 3 mit 64 von 90 Punkten (64/90) auf Platz 1, gefolgt vom 

Skandinavienkai – Anleger 8/8a mit 50/90.  

 

Für die Standorte Herren- und Teerhofsinsel sowie Schlutupkai II sind wegen der bisher dort 

komplett fehlenden Hafeninfrastruktur sehr hohe Gesamtinvestitionskosten (ohne Kosten für 

den eigentlichen Anlagenbau) zu erwarten.  

 

Anhand des Ideallayouts (100 m x 100 m = 1 ha) wurde ein spezifisches Anlagenkonzept für 

den Standort Skandinavienkai Anleger 8/8a in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen 

Ingenieurbüro erstellt. Das Konzept ist auch grundsätzlich auf den Standort am Lehmannkai 

III mit Anpassungen übertragbar. Die Standortwahl erfolgte aufgrund der derzeit ungeklärten 

geplanten Doppelnutzung von vorhandenen Anlegerkapazitäten und aufgrund der 

unmittelbaren Nähe zu den voraussichtlichen Hauptabnehmern aus der Seeschifffahrt 

(Skandinavienkai als größtes Lübecker Terminal). Als weiteres Argument ist die Entfernung 

von der 16 bar Gasleitung der Stadtwerke zu berücksichtigen (Skandinavienkai = 600m; 

Lehmannkai 3 = 1.800m). Zudem geht durch die gewählte Anlagenanordnung in der 

vorhandenen Hafenböschung am Skandinavienkai keine Hafenumschlagsfläche verloren. 
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Ausgewählte Zeitungsartikel und Meldungen 
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